
Quereinsteiger Verbeamtung möglich nach Ref. ?
Beitrag von „golum“ vom 16. November 2009 07:18

Hallo,

die laufbahnrechtliche Voraussetzung ist vor allem die Altersgrenze (aber selbst da gibt es
Schleichwege, wenn man gebraucht wird) und eine der sonstigen Voraussetzungen ist die
amtsärztliche Untersuchung.

Du hast das Glück, dass mit diesem Passus als Regelfall die direkte Verbeamtung ohne weitere
Warteschleifen als Angestellter festgeschrieben ist. Ohne diesen Passus könntest du auch als
Angestellter eingestellt werden; so müssen sie dich aber als Beamten nehmen (ok, unter den
oben genannten Voraussetzungen, die aber für alle gelten).

Schönen Gruß,
Golum
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